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40. Verordnung: Dutchführtlßg des Wohnbaufördcnmg4gesetzes 1968; Festsetzung näherer Bestimmungen über die 
Gewährung von Darlehen anstelle von Eigerunitteln, 

41. Verordnung; Durcbfühtung des \X'ohnbaufördci:uogsg~t.zes 1968; Neu.fC$tsct:tung niihc~ Bestimmungen über 
die Gewährung der \11/ohnbeihilfe, 

40. 41. 
Verordnung der Wiener Landesregierung Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1979, mit der in Durch- vom 12. Dezember 1979, mit der in Durch
führung des Wohnbauförderungsgesetzes, führung des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968 über die Gewährung von Darlehen an-1' 1968 nähere Bestimmungen über die Gewäh
stelle von Eigenmitteln nähere Bestimmungen rung der Wohnbeihilfe neu festgesetzt 

festgesetzt werden : werden 

Auf Grund des § 11 Abs. 8 des Wohnbauför
derungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 232/ 
1972, 443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
386/1976, 280/1978 und 13911979, wird nach 
J'\.rihörung des .\Vohnbaufördetungsbeh-ates ver~ 
ordnet: 

Artikel I 

Auf Grund des § 15 Abs. 8 des Wohnbauför
derungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 280i1967, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 232/ 
1972, 443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
386/1976, 280/1978 und 139/1979 wird nach 
Anhörung des Wohnbauförderungsbeimtes ver
ordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
Die ''crordnung der Wiener La11desrcgicrung' vom 12. Dezember 1972, LGBI. für Wien Nr. 1/ 

vom 7, September 1977, LGB!, für Wien Nr, 26, 1973, in der Fassung der Verordnungen LGBI. 
in der Fassung der Verordnungen LGBL für für Wien Nr. 6/1974, 23/1974, 1/1975, 1/1976, 
Wien Nr. 3/1978 und 38/»978, mit der in Durch- 4/1977 und 39/1978, mit der in Durchführung des 
führung des Wohnba,;:örderungsgesetzes 1968 Wohnbauförderungsgeset2es 1968 niihere Be
über die Ge\.vährong von Darlehen anstelle stimmungen über die Gewährung der Wohnbei~ 
von Eigenmitteln nähere Bestim1nungen festge- hilfe festgelegt werden, \vird \Vie folgt geändert: 
legt werden, wird \Vie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

„Bei Jungfamilien und bei Fan1i1ien mit drei 
und mehr Kindern wird das Eigenmittclcrsatz
darlehen in voller f-Iöhe gewährt~ wenn das 
jährliche Familieneinkommen 20L600 S nicht 
übersteigt." 

Artikel II 1 

Dlesc Verordnung tritt n1it 1. Jänn-."r 1980 in j 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

Im § 1 Abs. 2 haben die lit. a und b zu lauten: 

,,a) Bei einer f-Jaushalttyröße von einer Person 
bleiben 3. 900 S bei einer Hausha!t.
größe von :.n:vei Personen 5.100 S an
rechnurtgsfrei; für jede weitere Person 
vergrößert sich der Freibetrag um je\veils 
1.500 s. 

D::ts diese c;renze übersteigende Ein~ 
kommen \Vird in Einkommensstufen unter
teilt, wobei von der 

1. Einkommensstufe ...... , . . 6 v. H. 
2. Einkom111ensstufe •••• > •••• 10 V, H. 
3, Einkommensstufe ... ' ..... 15 V, H, 

4. Einkom111ensstufe . „. „ „. 21 v. H, 
5. l~inko1nn1enssrufe < •••••••• 28 v. ll. 
6. Einko1nn1cnsstufc ' .... ' ... 36 v. H. 
7 Einkomn1ensstufe „. 45 V. [ !. 
8. Einkom1nensstufc •• , < ••• '. 55 v. H, 




